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Baumgärtner, Klaus    
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Kiefhaber, Stefan    
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TAGESORDNUNG 

 
Öffentliche Sitzung 

 
  Bürgersprechzeit 17.30 - 18.00 Uhr mit Voranmeldung in der Verwaltung 
  

32. Bericht des Bürgermeisters und ggf. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten 
nichtöffentlichen Sitzung; 

  

33. Vollzug Baugesetzbuch (BauGB); Aufstellung Bebauungsplan mit integrierter Grün-
ordnung "SCHNABELWAID-WEST" nach § 13 b BauGB; Abwägung der Stellung-
nahmen im Zuge §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB; Fassung Satzungsbeschluss; 

  

34. Schule Schnabelwaid; Sachstandsbericht zur Sanierung der Schule im Rahmen 
des KIP - S Programms - Bericht zum weiteren Vorgehen; 

  

35. Stabilisierungshilfen; Beratung und Beschlussfassung zum Antrag 2021; 
  

36. Bauanträge die bis zur Sitzung eingehen; 
  

37. Anfragen und Bekanntgaben am Ende der öffentlichen Sitzung; 
  

 
Nichtöffentliche Sitzung 
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Erster Bürgermeister Hans-Walter Hofmann eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung des 
Marktgemeinderates Schnabelwaid, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsge-
mäße Ladung des Marktgemeinderates Schnabelwaid fest. Gegen die Tagesordnung 
werden keine Einwendungen erhoben. 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

Bürgersprechzeit 17.30 - 18.00 Uhr mit Voranmeldung in der Verwaltung  

 
./. 
 
  
 
32. Bericht des Bürgermeisters und ggf. Bekanntgabe von Beschlüssen aus 

der letzten nichtöffentlichen Sitzung; 
 

• Bekanntgabe, dass in der zeit vom 01.05.-31.05.2021 Manöver der US -Armee an-
gekündigt sind. 
 

 
 
 
33. Vollzug Baugesetzbuch (BauGB); Aufstellung Bebauungsplan mit integrier-

ter Grünordnung "SCHNABELWAID-WEST" nach § 13 b BauGB; Abwägung 
der Stellungnahmen im Zuge §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB; Fassung 
Satzungsbeschluss; 

 

Beschluss: 

Der Markgemeinderat nimmt Kenntnis vom Inhalt der Beschlussvorlage der Verwaltung 
vom 06.04.2021 und vom Inhalt der durch das Ingenieurbüro RENNER + HARTMANN 
CONSULT GmbH, Amberg, vorgelegten Abwägungsvorschläge vom 15.04.2021. Es wird 
zur Kenntnis genommen, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) nach 
Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Creußen vom 
20.11.2020, Nr. 23/2020, in der Zeit vom 30.11.2020 bis einschließlich 07.01.2021 durch-
geführt wurde. Den Nachbargemeinden, Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange wurden mit E-Mail vom 26.11.2020 in der Zeit vom 30.11.2020 bis einschließlich 
07.01.2021 Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Bauleitplanung gegeben (§ 4 Abs. 2 
BauGB). 
 
A.  Abwägung Stellungnahmen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) 
 
A 1. Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurde keine Stellungnahme abge-

geben: 
 

- Regierung von Oberfranken, Bayreuth, 
- Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, München, 
- Stadt Pegnitz, 
- Zweckverband zur Wasserversorgung der „Creußener Gruppe“, Creußen, 
- Landesjagdverband Bayern e.V., Feldkirchen, 
- Verein Naturpark Fränkische Schweiz – Veldensteiner Forst, Pottenstein. 



Sitzung des Marktgemeinderates Schnabelwaid vom 15.04.2021  Seite 4 von 23 
 

 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

A 2. Folgende Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange haben Stellung-
nahmen abgegeben. Die Stellungnahmen dienen der Kenntnisnahme – eine 
Änderung der Planung bzw. der Texte ist nicht veranlasst: 

 
01 Stellungnahme Regionaler Planungsverband Oberfranken-Ost, Hof, vom 10.12.2020; 
  

Aus regionalplanerischer Sicht bestehen gegen die vorliegende Planung keine Ein-
wände. 
 

02 Stellungnahme Landratsamt Bayreuth, Kreisbrandrat, vom 07.12.2020; 
 

Keine Bedenken. 
 

03 Stellungnahme Stadt Creußen vom 08.12.2020; 
 

Einwendungen: Keine. 
 

04 Stellungnahme Gemeinde Prebitz vom 23.12.2020; 
 

Einwendungen: Keine. 
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat nimmt Kenntnis vom Inhalt der Stellungnahmen. Es besteht 
kein Konflikt mit der Planung. 
 
Ja 7 Nein 0 

 
 
A 4. Folgende Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange haben zu be-

rücksichtigende Stellungnahmen abgegeben:  
 
05 Stellungnahme Landratsamt Bayreuth vom 18.02.2021; 

 
05a Ziff. I. Nr. 1. Baurecht; 

 

 
 

Sachstand: 
Das Baugebiet „BAHNHOFSTRASSE-NORD“ wurde in der Bedarfsbegründung re-
daktionell ergänzt. Dieses Baugebiet kann allerdings auf Grund der fehlenden Ver-
kaufsbereitschaft von Grundstückseigentümern nicht umgesetzt werden. Der Bedarf 
wurde, wie gefordert, nochmals überprüft, und ist ‐ wie 22 Bauwillige zeigen ‐ vor-
handen. Die Regierung von Oberfranken prüft grundsätzlich ob eine Bedarfsbegrün-
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dung die Ziele der Landesplanung (z.B. Ziel LEP 3.2 „Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung“) einhält. Im Zuge der Beteiligung zum Bebauungsplanentwurf ist keine 
Stellungnahme der Regierung trotz telefonischer Nachfrage eingegangen. Es wird 
von einem Einverständnis ausgegangen (wie auch eine telefonische Nachfrage 
ergab). 
 
Ziff. I. Nr. 2. Baurecht; 
 

 
 

Sachstand: 
Die aufgeführten Dachformen entsprechen dem Planungswillen der Marktgemeinde. 

 
Ziff. I. Nr. 3. Baurecht; 

 
 
 
Sachstand: 
Die Hinweise werden berücksichtigt, soweit dies nicht dem Planungswillen der 
Marktgemeinde widerspricht. Die Festsetzungen sowie die Schnitte werden dem ent-
sprechend teilweise angepasst. Flachdächer sind bei Garagen zulässig – die maxi-
male Höhe baulicher Anlagen gilt auch für Garagen. 
 
Ziff. I. Nr. 4. Baurecht; 
 

 
 
Sachstand: 
Sinn dieser Festsetzungen ist es Auswüchse, die das Orts‐ und Landschaftsbild be-
einträchtigen zu verhindern, sowie die Durchgängigkeit für die die Tierwelt zu si-
chern. Ein Eingreifen der Gemeinde ist nur erforderlich, wenn grobe Verstöße vorlie-
gen. Die Hinweise werden hier deshalb nicht berücksichtigt. 
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Ziff. I. Nr. 5. Baurecht; 
 

 
 
Sachstand: 
Die Berichtigung ist bisher im Entwurf auf dem Planteil des Bebauungsplans darge-
stellt. Der Endfassung des Bebauungsplans wird redaktionell ein eigenständiger 
Planteil zur Berichtigung des Flächennutzungsplans beigefügt. Nach § 13a Abs. 2 
BauGB kann der Bebauungsplan „auch aufgestellt werden, bevor der Flächennut-
zungsplan geändert … ist“, dies steht dem Verfahren nicht im Wege. 
 
Ziff. II. Immissionsschutz; 
 

 
Sachstand: 
Es werden keine Einwände vorgebracht. 
 
Ziff. III. Sonstiges; 
 

 
Sachstand: 
Die beigefügten Stellungnahmen werden an anderer Stelle behandelt. 

 
 
 
 
 

Ziff. IV. Verfahren; 
 

 
Sachstand: 
Aus Sicht der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft liegen keine umfangrei-
chen Änderungen oder Ergänzungen der Entwurfs‐Planung im Sinne von § 4a Abs. 3 
BauGB vor. Eine erneute Auslegung und Beteiligung ist somit nicht erforderlich. 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise und Einwände sind grundsätzlich zu beachten und wur-
den im Planteil sowie im Textteil des Bebauungsplans ergänzt, soweit dies nicht dem 
Planungswillen der Gemeinde widerspricht. Die Bedarfsbegründung wurde ergänzt 
und erneut geprüft. Ein eigenständiger Planteil zur Berichtigung des FNP wird der 
Endfassung beigefügt. Zwischen den vom Stellungnehmenden vertretenen Belangen 
und der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans verbleibt ein 
Konflikt in Bezug auf die Einschätzung, ob eine erneute Auslegung nach § 4a Abs. 3 
BauGB erforderlich ist, in Bezug auf die Verträglichkeit der festgesetzten Dachformen 
- hier gewichtet die Gemeinde Belange wie Gestaltungsfreiheit und Eigentumsrechte 



Sitzung des Marktgemeinderates Schnabelwaid vom 15.04.2021  Seite 7 von 23 
 

 
der Bauwilligen höher als die möglichen Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild, in 
Bezug auf die Einfriedungen gewichtet die Gemeinde die Belange des Naturschutzes 
und des Orts- und Landschaftsbildes höher als die Einschränkung der Gestaltungs-
freiheit und Eigentumsrechte der Bauwilligen. 
 
Ja 7 Nein 0 
 

05b Stellungnahme Landratsamt Bayreuth, FB 43 – Wasserrecht, vom 14.01.2021; 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Im Zuge weiterer 
Planungen (Erschließungsplanung …) werden, soweit notwendig, wasserrechtliche 
Erlaubnisse beantragt. In Bezug auf die bestehende, nicht nur für Schnabelwaid er-
forderliche Kläranlage Pegnitz gilt: Der Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis wurde 
noch nicht gestellt, wird aber aktuell vorbereitet. Probleme werden hier aus Sicht der 
Verwaltungsgemeinschaft Creußen und Büro BAUR-Consult nicht erwartet. 
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Sachstand: 
Das Wasserwirtschaftsamt wurde beteiligt.  
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten und werden im Textteil ergänzt. Ein 
Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt 
nicht vor. 
 
Ja 7 Nein 0 

 
05c Stellungnahme Landratsamt Bayreuth, FB 43 – Naturschutz, vom 16.12.2020; 
 

  
 

Sachstand: 
Das Baugebiet „BAHNHOFSTRASSE-NORD“ wurde in der Bedarfsbegründung re-
daktionell ergänzt. Dieses Baugebiet kann allerdings auf Grund der fehlenden Ver-
kaufsbereitschaft von Grundstückseigentümern nicht umgesetzt werden. Der Bedarf 
wurde, wie gefordert, nochmals überprüft, und ist ‐ wie 22 Bauwillige zeigen ‐ vor-
handen. Die Regierung von Oberfranken prüft grundsätzlich ob eine Bedarfsbegrün-
dung die Ziele der Landesplanung (z.B. Ziel LEP 3.2 „Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung“) einhält. Im Zuge der Beteiligung zum Bebauungsplanentwurf ist keine 
Stellungnahme der Regierung trotz telefonischer Nachfrage eingegangen. Es wird 
von einem Einverständnis ausgegangen. 
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Sachstand: 
Die Hinweise sind grundsätzlich zu beachten und wurden soweit aus Sicht der 
Marktgemeinde vertretbar im Text berücksichtigt (Begründung Ziff. 7.2.1, ab Seite 
39). 

 

 

 
 

Sachstand: 
Der vorhandene Obst‐ und Gehölzbestand ist im Bebauungsplan, soweit möglich, 
als „zu erhaltende Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen“ durch Planzei-
chen festgesetzt. Hierfür sollen im Zuge der Erschließungsplanung geeignete 
Schutzmaßnahmen festgelegt werden. Ein grundsätzlicher Erhalt aller Bäume ist 
nicht möglich. Zu entfernende Bäume sind mit einem „x“ gekennzeichnet. 

 

 
 

Sachstand: 
Die Gemeinde lässt die Flächen vor Abgabe an die Bauwilligen anpflanzen und re-
gelt die spätere Nutzung bei Verkauf / Tausch mit einer Grunddienstbarkeit. Auch bei 
einer öffentlichen Fläche sind die genannten Zweckentfremdungen leider nicht aus-
geschlossen. 
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Sachstand: 
Baumpflanzungen sind nur im Bereich der öffentlichen Grünflächen beim Spielplatz 
sowie im Bereich des geplanten RRB festgesetzt.  Mögliche weitere Baumstandorte 
auf Verkehrsflächen werden erst im Zuge der Erschließungsplanung festgelegt (wenn 
feststeht wo Leitungen, Kanäle usw. verlaufen). 
 

 
 

Sachstand: 
Der Marktgemeinderat nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Eine Erhaltung des Hohlwe-
ges und des Fledermauskellers aus geschichtlichen und Naturschutzgründen ist an-
zustreben. Außerhalb des Geltungsbereichs sind keine Festsetzungen möglich. Im 
Geltungsbereich sind private und öffentliche Puffer‐Grünflächen im Anschluss an das 
Biotop festgesetzt. Die Bepflanzung soll durch die Marktgemeinde vor Flächenabga-
be erfolgen und deren Erhalt und Pflege durch Grunddienstbarkeiten gesichert wer-
den. 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise und Einwendungen sind grundsätzlich zu beachten und 
werden soweit möglich im Plan- und Textteil berücksichtigt. Die Bedarfsbegründung 
wurde ergänzt und erneut geprüft. Zwischen den vom Stellungnehmenden vertrete-
nen Belangen und der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans 
verbleibt wie im Sachstand und bei 05a geschildert ein Konflikt in Bezug auf die Ein-
schätzung ob die Bedarfsbegründung ausreichend ist, in Bezug auf den Erhalt aller 
Obstbäume, in Bezug auf die Festsetzung der notwendigen Ortsrandeingrünung als 
private oder öffentliche Grünfläche, in Bezug auf die Frage ob das angrenzende Bio-
top trotz der Puffer-Grünflächen beeinträchtigt wird. Hier gewichtet die Gemeinde Be-
lange wie Durchführbarkeit der Erschließung, Gestaltungsfreiheit und Eigentums-
rechte der Bauwilligen höher als die anderen betroffenen Belange, wie zum Beispiel 
des Naturschutzes und des Orts- und Landschaftsbildes. 
 
Ja 7 Nein 0 

 
05d Stellungnahme Landratsamt Bayreuth, FB 40 – Bodenschutz, vom 14.12.2020; 

 

 

 
 

Sachstand: 
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Es bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben. Die Hinweise werden berück-
sichtigt. 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung 
bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 

 
Ja 7 Nein 0 

 
05e Stellungnahme Landratsamt Bayreuth, FB 50 – Gesundheitswesen, vom 

07.12.2020; 
 

 
 

Sachstand: 
Es bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben.  

 
Beschluss: 
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans 
liegt nicht vor. 
 
Ja 7 Nein 0 

 
06 Stellungnahme Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayreuth 

vom 30.11.2020; 
 

 
 

Beschluss: 
Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Nach 
Abschluss des Bauleitverfahrens wird dem Amt für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung Bayreuth ein rechtskräftiger Bebauungsplan (digital) übermittelt. Ein 
Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt 
nicht vor. 
 
Ja 7 Nein 0 
 

07 Stellungnahme Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen der 
Bundeswehr Referat Infra I 3, Bonn, vom 03.12.2020; 
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Beschluss: 
Es bestehen keine Einwände. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festset-
zungen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 
 
Ja __ Nein _ 

 
08 Stellungnahme Regierung von Bayreuth – Bergamt Nordbayern vom 

16.12.2020; 
 

 
 

Sachstand: 
Es werden keine Einwände erhoben. Der Hinweis auf Bergbau wurde im Textteil er-
gänzt (Ziff. 2.7). 
 
Beschluss: 
Der vorgebrachte Hinweis ist zu beachten und wird im Textteil wiedergegeben. Ein 
Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans liegt 
nicht vor. 
 
Ja 7 Nein 0 

 
09 Stellungnahme Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth vom 

16.12.2020; 
 

 
Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten. Die Hinweise zu Emissionen aus den angrenzenden 
landwirtschaftlichen Nutzflächen sind bereits im Textteil unter Ziff. 2.3 enthalten. 
 
Beschluss: 
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Die vorgebrachten Hinweise sind zu beachten und wurden im Textteil des Bebau-
ungsplans berücksichtigt. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans liegt nicht vor. 

 
Ja 7 Nein 0 

 
10 Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt Hof vom 10.12.2020; 

 

 
  

Sachstand: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Das Landratsamt Bay-
reuth FB 40 – Bodenschutzrecht wurde am Bauleitverfahren beteiligt und hat keine 
Bedenken Siehe hierzu auch Stellungnahme Nr. 05d.  
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten und wurden im Text berücksichtigt (Ziff. 2.6).  

 

 
 

Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten. 
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Sachstand: 
Die Hinweise wurden berücksichtigt und im Text ergänzt (Ziff. 2.7). 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Belange sind zu beachten und wurden in den Textteil des Bebau-
ungsplans eingearbeitet. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen 
des Bebauungsplans liegt nicht vor. 

 
Ja 7 Nein 0 

 
11 Stellungnahme Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Süd, 

Bayreuth, vom 08.12.2020; 
 

 

 

 
 

Beschluss: 
Die angesprochenen Belange sind soweit möglich zu berücksichtigen, auch im Zuge 
weiterer Planungen. Abstimmungen sollen im Zuge der Erschließungsplanung und -
umsetzung erfolgen. Zwischen den vom Stellungnehmenden vertretenen Belangen 
und der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Bebauungsplans besteht kein 
Konflikt. 
 
Ja 7 Nein 0 
 

12 Stellungnahme Bayernwerk Netz GmbH Kulmbach vom 10.12.2020; 
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Sachstand: 
Die Bayernwerk Netz GmbH ist frühzeitig schriftlich zu informieren. Abstimmungen 
sollen im Zuge der Erschließungsplanung und -umsetzung erfolgen.  

 

 

 
 
Sachstand: 
Im Entwurf vom 05.11.2020 ist bereits südwestlich der Parzelle 14 eine 
Transformatorenstation vorgesehen. In der Endfassung wird stattdessen eine Fläche 
für eine Transformatorenstation im südlichen Geltungsbereich festgesetzt.   
 
Beschluss: 
Die angesprochenen Belange sind soweit möglich zu berücksichtigen, auch im Zuge 
weiterer Planungen. Die Bayernwerk Netz GmbH ist frühzeitig zu informieren, der 
Bestand, die Sicherheit und der Betrieb ihrer Anlagen sind zu gewährleisten. Ab-
stimmungen sollen im Zuge der Erschließungsplanung und -umsetzung erfolgen. Es 
ist nahe der Friedhofstraße eine ca. 24 m² große Fläche für eine Transformatorensta-
tion durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu sichern. Zwischen den vom 
Stellungnehmenden vertretenen Belangen und der Planung besteht kein Konflikt. 
 
Ja 7 Nein 0 

 
13 Stellungnahme PLEDOC GmbH, Essen, vom 26.11.2020; 
 

 
 
Beschluss: 
Die Belange des Stellungnehmenden sind nicht betroffen. 
 
Ja 7 Nein 0 
 

14 Stellungnahme Vodafone GmbH /Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Nürn-
berg, vom 22.12.2020; 
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Beschluss: 
Die Belange des Stellungnehmenden sind nicht betroffen. 
 
Ja 7 Nein 0 
 

15 Stellungnahme Bayerischer Bauernverband – Geschäftsstelle Bayreuth, vom 
22.12.2020; 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise sind insofern zu beachten. Gesetzliche Vorgaben sind grundsätzlich 
einzuhalten. Darüber hinaus gehende Forderungen widersprechen den Belangen ei-
ner ausreichenden Eingrünung des Baugebietes 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Belange sind insofern zu beachten: Gesetzliche Vorgaben sind 
grundsätzlich einzuhalten. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans liegt vor: Über gesetzliche Vorgaben hinaus gehende For-
derungen widersprechen den Belangen des Schutzes von Natur und Landschaft und 
werden in der Abwägung geringer als diese gewichtet. 
 
Ja 7 Nein 0 

 
16 Stellungnahme Bund Naturschutz - Kreisgruppe Bayreuth, vom 

10.12.2020/14.12.2020; 
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Sachstand: 
Vorgaben zur Anlage von Zisternen können vertraglich / mit einer Dienstbarkeit beim 
Verkauf des Grundstücks rechtlich gesichert werden. Eine Festsetzung zu Zisternen 
soll nicht erfolgen. 
 

 
 
Sachstand: 
Ein Verbot von Schottergärten kann vertraglich / mit einer Dienstbarkeit beim 
Verkauf des Grundstücks rechtlich gesichert werden. 
 

 
 
Sachstand: 
Die Hinweise sind zu beachten. Ein Hinweis auf das (auf stadteigenen Flächen, nicht 
für Privatflächen) verbindliche Mähkonzept der Stadt Bayreuth wurde im Textteil er-
gänzt. Eine Festsetzung und die Kontrolle einer solchen auf Privatflächen wären 
rechtlich problematisch. Auf Flächen der Gemeinde ist keine Festsetzung zur Umset-
zung erforderlich. 
 

 
 

Sachstand: 
Der vorhandene Obst‐ und Gehölzbestand ist im Bebauungsplan soweit möglich 
als „zu erhaltende Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen durch Planzeichen 
festgesetzt“. Hierfür sollen im Zuge der Erschließungsplanung geeignete Schutz-
maßnahmen festgelegt werden. 
 

 



Sitzung des Marktgemeinderates Schnabelwaid vom 15.04.2021  Seite 18 von 23 
 

 
 
Sachstand: 
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches beschränkt sich im Wesentlichen auf Flä-
chen 
im Eigentum der Gemeinde oder mit bestehendem Baurecht. Eine Einbeziehung 
des Biotops in den Geltungsbereich ist nicht vorgesehen. Für Schutzmaßnahmen 
durch die Gemeinde wäre ein Erwerb der Fläche erforderlich. Schutz‐ und Aufwer-
tungsmaßnahmen etwa durch den Landkreis oder den Bund Naturschutz würde die 
Marktgemeinde begrüßen. 
 

 
 
Sachstand: 
Die festgesetzte Breite von 6,00 m für die Anlage einer dreireihigen Hecke ist ausrei-
chend dimensioniert. In der Regel beträgt der Reihenabstand 1,00 m, somit ist die 
Entwicklung eines ausreichend breiten Hochstaudensaumes möglich. Die Hinweise 
zur Ansaat sind zu beachten und wurden im Textteil ergänzt (unter Ziff. 2.10 und 
7.5). 
Lesesteinriegel sind im Zuge der Erschließungs- und Eingrünungsmaßnahmen vor-
zusehen (siehe auch Textteil 7.5). 
 
Beschluss: 
Die vorgebrachten Belange sind zu beachten, die Hinweise werden soweit sinnvoll 
und möglich in den Festsetzungen, Hinweisen und im Textteil des Bebauungsplans 
berücksichtigt. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. den Festsetzungen des Be-
bauungsplans liegt vor in Bezug auf die geforderten Festsetzungen zu Schottergär-
ten, zu Zisternen, zum vorhandenen Obst- und Gehölzbestand, zur Ortsrandeingrü-
nung, zur Einbeziehung des externen Biotops, sowie zu Vorgaben für die Mahd der 
privaten Gartenflächen. Hier hält die Marktgemeinde Festsetzungen und deren Kon-
trolle für rechtlich problematisch, bzw. wird der Schutz der Eigentumsrechte in der 
Abwägung einander entgegenstehender Belange höher gewichtet, als die betroffe-
nen Belange des Umwelt- und Naturschutzes. 
 
Ja 7 Nein 0 
 

B.  Abwägung Einwendungen und Hinweise von Bürgern im Zuge der Öffentlich-
keitsbeteiligung (§ 3 Abs. 2 BauGB); 

 
B1 Schreiben Anwohner und Anlieger der Friedhofstraße, Schnabelwaid, vom 

31.12.2020; 
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Handschriftlich ergänzt auf einem Unterschriftenblatt (S. 6 der Stellungnahme): 
„Beibehaltung der Zufahrt, allerdings „Sperrung“ mit einem Absperrpfosten, damit im Notfall trotzdem 
eine weitere Zufahrt vorhanden ist“. 
Handschriftlich ergänzt auf einem Unterschriftenblatt (S. 9 der Stellungnahme): 
„Anwohner mit Kindern wir sind gegen einen Anschluss der „Friedhofstraße“. 
Handschriftlich ergänzt auf einem Unterschriftenblatt (S. 17 der Stellungnahme): 
„… Eine sichere „Aus‐ und Anfahrt“ zum Stellplatz meiner Mietwohnung wäre dadurch gefährdet!! 
(Verkehr) Daher bin ich gegen die Durchfahrt über die Friedhofstraße zum neuen Baugebiet“. 
Handschriftlich ergänzt auf einem Unterschriftenblatt (S. 21 der Stellungnahme): 
„direkt betroffen da unser Haus an der beengten Straße steht, wo jetzt schon nur sehr schlecht LKWs 
durchkommen!“ 
 

Sachstand: 
Die Zufahrt von der Friedhofstraße ist allein schon zur Sicherung der Rettungswege 
erforderlich. Ein Teil der Zufahrt zum Friedhof und zur Friedhofstraße erfolgt in Zu-
kunft möglicherweise über das neue Baugebiet und entlastet teilweise die Friedhof-
straße: 
Wer aus Richtung Autobahn zum Friedhof will, wird nicht über die Friedhofstraße, 
sondern über das neue Baugebiet fahren. Eine Zufahrt wird in der Regel soweit mög-
lich über die gut ausgebauten neuen Straßen und nicht über Strecken mit Engstellen 
erfolgen. Denkbar wären auch Hinweisschilder für Ortsunkundige (z. B. in der Orts-
mitte) zur Verkehrslenkung über die Lindenhardter Straße. Falls nach Fertigstellung 
des Baugebietes eine erhöhte Verkehrsbelastung der Friedhofstraße festzustellen 
wäre, kann die Verbindung zur Friedhofstraße durch Absperrmaßnahmen (z. B. Pfos-
ten mit Öffnungsmöglichkeit für Feuerwehr und Rettungsdienst) aus der regulären 
Nutzung genommen werden. 
 
Beschluss: 
Die von den Stellungnehmenden vorgebrachten Einwände, Ergänzungen und Hin-
weise sind grundsätzlich zu beachten. Es besteht ein Konflikt der Einwendungen mit 
der Planung in Bezug auf die Einschätzung der Notwendigkeit und der Folgen einer 
Anbindung an die Friedhofstraße. Da eine Sperrung dieser Anbindung später jeder-
zeit erfolgen kann, werden die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Belange der 
Einwender in der gemeindlichen Abwägung für geringer erachtet als Belange wie die 
gesicherte Zufahrt für Rettungswagen und Feuerwehr, sowie die Schaffung einer zu-
sätzlichen Anbindung für die Friedhofstraße und die damit verbundene Verteilung 
des bisherigen Verkehrs auf eine Zufahrt mehr. 
 
Ja 7 Nein 0 
 

B2 Schreiben Fa. Warber, Lindenhardter Str. 21, Schnabelwaid, vom 04.01.2021; 
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Sachstand: 
Der benötigte Grundstückstausch der Gemeinde mit dem betroffenen Anlieger wird 
sobald als möglich durchgeführt.  
Bauparzelle 03: Eine Ausnahme für eine Bauparzelle wäre nicht sinnvoll. Zum Schutz 
der Bestandshäuser wird folgende Regelung zu den Abstandsflächen vorgeschlagen: 
Es wird festgesetzt, im gesamten Baugebiet die Regelung der Abstandsflächen nach 
der bis zum 23. Dezember 2020 gültigen Fassung der BayBO beizubehalten: „… Die 
Tiefe der Abstandsflächen beträgt 1 H, mindestens 3 m. …“. 
In Bezug auf die Höhenfestsetzung wird folgende Änderung vorgeschlagen, um auch 
bei den Grundstücken an der Lindenhardter Straße eine Einbindung in das vorhan-
dene Gelände wie bei den Nachbargebäuden zu erreichen: Als Höhenbezugspunkt 
wird der Fahrbahnrand der neuen Erschließungsstraße im Baugebiet festgesetzt, die 
Lindenhardter Straße ist hier nicht heranzuziehen. 
 
Beschluss: 
Die vom Stellungnehmenden vorgebrachten Ergänzungen / Hinweise werden wie im 
Sachstand beschrieben beachtet: 
1. Der Grundstückstausch mit der Gemeinde soll baldmöglichst erfolgen; 
2. im gesamten Baugebiet wird die Regelung der Abstandsflächen nach der bis zum 

23. Dezember 2020 gültigen Fassung der BayBO beibehalten, 
3. Die Definition des Höhenbezugspunktes wird so angepasst, dass die Linden-

hardter Straße hier nicht heranzuziehen ist. 
Somit besteht kein Konflikt der vorgebrachten Belange mit der Planung. 
 
Ja 7 Nein 0 
 

B3 Schreiben Frau Karin Bauer, Bahnhofstr. 55, Schnabelwaid, vom 05.01.2021; 
 

 
 
Sachstand: 
Der Passus „von den in den Planzeichnungen dargestellten Baumstandorten kann im 
Einzelfall abgewichen werden“ ist erforderlich, da die Lage von Ver‐ und Entsor-
gungsleitungen noch lange nicht feststeht, und auch um den Anliegern eine Flexibili-
tät bezüglich der Zufahrten zu ermöglichen. 
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Sachstand: 
Siehe bei Stellungnahme 16 – dort werden auch die vorgebrachten Belange abge-
wogen. 
 

  
 
Sachstand: 
Eine solche Festsetzung soll nicht erfolgen. 
 

 
 
Sachstand: 
Siehe bei Stellungnahme 16 – dort werden auch die vorgebrachten Belange abge-
wogen. 
 

 
 
Sachstand: 
Siehe bei Stellungnahme 16 – dort werden auch die vorgebrachten Belange abge-
wogen. 
 

 
 
Sachstand: 
Siehe bei Stellungnahme 16 – dort werden auch die vorgebrachten Belange abge-
wogen. 
 

 
 
Sachstand: 
Siehe bei Stellungnahme 16 – dort werden auch die vorgebrachten Belange abge-
wogen. 
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Sachstand: 
Die Stellungnehmende (wohnhaft in der Bahnhofstraße in Schnabelwaid) ist kein An-
lieger und durch das Vorhaben nicht direkt betroffen. Bei der frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) „erhalten die Bürgerinnen und Bürger (dazu zäh-
len auch Kinder und Jugendliche als Teil der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 S. 2 
BauGB sowie Vereinigungen, die nach dem Umwelt‐Rechtsbehelfsgesetz oder ande-
ren gesetzlichen Vorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsge-
richtsordnung einzulegen) die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung“ (Quelle: 
p18/19 Planungshilfen für die Bauleitplanung S. 21). 
 
Beschluss: 
Die Stellungnehmende ist weder Anwohnerin noch sonst betroffen, die in dieser Stel-
lungnahme vorgebrachten Einwände und Hinweise müssen bei der gemeindlichen 
Abwägung nicht beachtet werden, da diese nicht zur betroffenen Öffentlichkeit zählt. 
Die angesprochenen Belange werden aber im Wesentlichen bereits oben bei Stel-
lungnahme 16 beschlussmäßig behandelt. 
 
Ja 7 Nein 0 

 
C Billigungs- und Satzungsbeschluss; 

 
Der Marktgemeinderat billigt die Endfassung des qualifizierten Bebauungsplanes mit 
integrierter Grünordnung für das Allgemeine Wohngebiet „Schnabelwaid‐West“ in 
Schnabelwaid im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB, sowie die Berichti-
gung des Flächennutzungsplans unter Berücksichtigung der im Zuge der Beteiligung 
nach § 4 Abs. 2 BauGB gefassten Beschlüsse, und beschließt den Bebauungsplan 
als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) jeweils in der Fassung vom 
15.04.2021. Die Verwaltung wird beauftragt das weitere Verfahren gemäß BauGB 
durchzuführen. 

 
Ja 7  Nein 0  Persönlich beteiligt 1   
 
34. Schule Schnabelwaid; Sachstandsbericht zur Sanierung der Schule im 

Rahmen des KIP - S Programms - Bericht zum weiteren Vorgehen; 
 

Dem Marktgemeinderat wird vom Architekturbüro Bär-Frisch der Sachstand zur Schulsan-
ierung vorgestellt. Zunächst werden die Arbeiten im Rahmen des KIP´s begonnen und im 
Jahr 2021 und 2022 möglichst in den Ferien abgeschlossen. Schnabelwaid hat hier eine 
90 % - Förderung zugesprochen bekommen. Dem Rat wird das Bewerbungsverfahren, 
welches zur Fördermittelzuteilung 2019 geführt hat vorgestellt. Die weiteren Maßnahmen 
im Rahmen einer Förderung nach dem FAG werden noch mit der Regierung abgeklärt.  
 
 
 
35. Stabilisierungshilfen; Beratung und Beschlussfassung zum Antrag 2021; 
 

Beschluss: 

Der Marktgemeinderat nimmt Kenntnis vom Bericht der Verwaltung und vom Inhalt des 
Antrags auf Gewährung von Stabilisierungshilfe. Die Verwaltung wird beauftragt, den aus-
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gearbeiteten Antrag in der vorliegenden Form zu stellen und alles zu unternehmen um die 
Gewährung von Stabilisierungshilfe zu erreichen. 
 
Ja 8  Nein 0   
 
36. Bauanträge die bis zur Sitzung eingehen; 
 

./. 
 
 
 
37. Anfragen und Bekanntgaben am Ende der öffentlichen Sitzung; 
 

• Bezüglich Gregori gibt der Marktgemeinderat die Empfehlung das Fest in diesem 
Jahr möglichst nicht durchzuführen – evtl. eine kleine Veranstaltung nach den dann 
gültigen Coronaregelungen. Der Elternbeirat und der Förderverein werden mitteilen, 
welche Entscheidung dazu getroffen wird. 

• Erster Bürgermeister Hofmann tritt Gerüchten über einen Baustopp entgegen. Der 
Tiefbautrupp ist abgezogen und nunmehr erfolgt der Wechsel zum Hochbau. Das 
wird ein oder 2 Wochen in Anspruch nehmen. Soweit immer wieder Gerüchte über 
einen Baustopp verbreitet werden entbehren diese Gerüchte jeglichem Hintergrund. 

• MGR´ in Rabe - Warber erkundigt sich nach dem Antrag der Freien Wähler zur 
Übertragung von Gemeinderatssitzungen im Internet. Dies wird in der kommenden 
Sitzung behandelt. 

• MGR Wölfel erkundigt sich nach dem Streuguteinsatz in Schnabelwaid. MGR 
Huttarsch beantwortet die Frage. 

 
 
 

NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

38. Anfragen und Bekanntgaben am Ende der nichtöffentlichen Sitzung. 
 

 
 
 
Damit sind alle Beratungspunkte der Sitzung behandelt und Erster Bürgermeister Hans-
Walter Hofmann schließt die Sitzung.  
 
 
 
 

Hans-Walter Hofmann   Klaus Baumgärtner 
Erster Bürgermeister   Protokollführer 

 


